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4275. Nutzungsplanung Neftenbach (Ergänzung) 
Mit Beschluss Nr. 2481 vom 27. Juni 1984 hat der Regierungsrat Ziffer 
2.3.5 der Bauordnung der Gemeinde Neftenbach von der Genehmigung 
ausgenommen und die Gemeinde zur Ergänzung eingeladen. Der Ge-
meinderat hat diese Änderung am 12. August 1986 beschlossen. Gegen 
diesen Beschluss ist kein Rechtsmittel eingelegt worden. 

Die beschlossene Ergänzung ist angemessen, recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die vom Gemeinderat Neftenbach am 12. August 1986 beschlos-
sene Fassung von Ziffer 2.3.5 der kommunalen Bauordnung wird ge-
nehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Neftenbach, 8413 Neftenbach 
(unter Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exem-
plars des Gemeinderatsbeschlusses), das Verwaltungsgericht, die Kanz-
lei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 26. November 1986 

Vor dem Regierungsrat 

Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 


